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Abteilung Stadtentwicklung und Bauen	01.07.2020	Telefon: -6478
Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung
für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, 7. Juli 2020
Gegenstand der Vorlage
Titel: Erneutes Anzeigeverfahren gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) zum Entwurf des Bebauungsplans 7-87 für die Grundstücke Steinstraße 37-44, Bahnhofstraße 30-32 sowie eine nördlich angrenzende Teilfläche des Parkplatzes Steinstraße und südlich angrenzenden Teilflächen entlang der Bahnhofstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Lichtenrade
Berichterstatter_in
Bezirksstadtrat Jörn Oltmann
Beschluss
Das Bezirksamt beschließt:
- den auf Grundlage der Beanstandung der Rechtsprüfung gem. § 6 Abs. 2 AGBauGB überarbeiteten und ergänzten Entwurf des Bebauungsplans 7-87 mit Deckblatt vom 15.06.2020 für die Grundstücke Steinstraße 37-44, Bahnhofstraße 30-32 sowie eine nördlich angrenzende Teilfläche des Parkplatzes Steinstraße und südlich angrenzenden Teilflächen entlang der Bahnhofstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Lichtenrade nebst Begründung sowie
- den Entwurf des Bebauungsplans 7-87 mit Deckblatt vom 15.06.2020 gemäß § 6 Abs. 2 AGBauGB der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Senatsverwaltung erneut anzuzeigen.
Begründung
Mit Schreiben vom 17.04.2020 wurde der im Anzeigeverfahren vorgelegte Bebauungsplan 7-87 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen beanstandet. Daher kann er noch nicht gem. § 6 Abs. 3 AGBauGB als Rechtsverordnung festgesetzt werden. Die überarbeiteten und ergänzten Unterlagen sind daher vor Festsetzung erneut zur Anzeige vorzulegen. Siehe hierzu beiliegende Begründung (Anlage 1), V. Verfahren, Punkt 7 – Anzeigeverfahren, S. 215.
Rechtsgrundlage
§ 36 Abs. 2 BezVG
Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter
keine
Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen
keine
Nachhaltigkeit
(siehe Anlage)
Unterrichtung BVV
Nein 
Mitzeichnung
keine
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Anlagen
Anlage 1: Begründungsentwurf zum Bebauungsplan 7-87
Anlage 2: Verkleinerte Kopie des Bebauungsplanentwurfs 7-87 (Zusammenzeichnung)


Nachhaltigkeitskriterien
Entsprechende Auswirkungen sind lediglich auszuwählen
	Nachhaltigkeitskriterium
	Auswirkungen

	Fläche
	Positive Auswirkungen qualitativ

	Wasser
	Negative Auswirkungen quantitativ

	Energie
	Negative Auswirkungen quantitativ

	Abfall
	Negative Auswirkungen quantitativ

	Verkehr
	Negative Auswirkungen quantitativ

	Immissionen
	Positive Auswirkungen quantitativ

	Einschränkung von Fauna und Flora
	Negative Auswirkungen quantitativ

	Bildungsangebot
	Positive Auswirkungen quantitativ

	Kulturangebot
	Positive Auswirkungen quantitativ

	Freizeitangebot
	Positive Auswirkungen quantitativ

	Partizipation in Entscheidungsprozessen
	Keine Auswirkungen

	Arbeitslosenquote
	Keine Auswirkungen

	Ausbildungsplätze
	Keine Auswirkungen

	Betriebsansiedlungen
	Positive Auswirkungen quantitativ

	Wirtschaftliche Diversifizierung nach Branchen
	Keine Auswirkungen

	Demografischer Wandel
	Positive Auswirkungen qualitativ
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